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Antrag 

der Abgeordneten Rene Dierkes, Dieter Arnold, Martin Böhm, Christoph Maier und 
Fraktion (AfD) 

Generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts bei Straftätern ab 18 Jahren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass 
bei Straftätern ab 18 Jahren generell das Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung 
kommt. 

 

 

Begründung: 

Die mit guten Intentionen geschaffenen Vorschriften des § 105 Jugendgerichtsgesetz 
(JGG) und § 1 JGG, wonach auch „Heranwachsende“ in den Genuss des Jugendstraf-
rechts kommen können, haben in der Praxis dazu geführt, dass Straftäter zwischen 
18 und 21 Jahren überwiegend wie Jugendliche behandelt werden. Die Privilegierungs-
vorschriften für Heranwachsende im Jugendstrafgesetz müssen gestrichen werden. 

Die Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende hat ein Schlupfloch ge-
schaffen, welches von Kriminellen für mildere Strafen ausgenutzt wird. Personen über 
18 Jahre sind im vollen Besitz ihrer Staatsbürgerschaftsrechte und müssen auch die 
dementsprechenden Pflichten haben und Konsequenzen tragen. Es muss konstatiert 
werden, dass das aktuelle System versagt hat. Die gesellschaftlichen Entwicklungen 
der letzten Jahre machen es nötig, die Sanktionsmechanismen für Heranwachsende 
neu zu gestalten. 

Die Zahl der Straftaten bei den Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren steigt, 
wie die bundesweite Kriminalstatistik für 2023 zeigt. Hier stieg die Zahl der nichtdeut-
schen Tatverdächtigen um 27,4 Prozent – ein Plus von 14 843. Unter den deutschen 
Heranwachsenden sank die Zahl sogar um 4 439 – ein Minus von 4,2 Prozent. Gerade 
wegen der zahlreichen schweren Straftaten, begangen von jungen Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund, ist eine generelle Anwendung von Erwachsenenstrafrecht erfor-
derlich. Die Anwendung des Jugendstrafrechts ist als Antwort auf die Kriminalität von 
Heranwachsenden nicht mehr geeignet, eine Abschreckung unter heranwachsenden 
Straftätern zu erzielen. Mit dem 18. Geburtstag erlangen junge Erwachsene besondere 
Rechte. Sie können wählen, Verträge schließen, Firmen gründen, heiraten. Mit diesen 
Rechten gehen aber auch Pflichten einher. Wer als Volljähriger eine Straftat begeht, 
sollte grundsätzlich eigentlich nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden. So sieht es 
der Wortlaut und die Konzeption des § 105 JGG vor. Schließlich soll der Jugendrichter 
nur dann Jugendstrafrecht anwenden, wenn auch die Voraussetzungen der Nummern 
1 oder 2 vorliegen. Nur bei Verzögerungen in der Entwicklung oder typischen Jugend-
verfehlungen kommt bei 18- bis 20-Jährigen – also bei jungen Erwachsenen – eine 
Verurteilung nach Jugendstrafrecht in Betracht. Das Bundesverfassungsgericht hat die-
ses Regel-Ausnahme-Verhältnis bestätigt. In der Praxis wird jedoch überwiegend Ju-
gendstrafrecht angewandt. Es kann aber durchaus vorkommen, dass im Rahmen der 
Würdigung gewisse Zweifel nicht ausgeräumt werden können. In solchen Fällen soll 
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nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings nach dem Rechtsgrund-
satz „in dubio pro reo“ zwingend das Jugendstrafrecht bei Heranwachsenden zur An-
wendung kommen. 

So wurden die von den Heranwachsenden verübten Straftaten im Jahr 2022 in 
32,4 Prozent der Verfahren, das sind 2 290 Verurteilungen, nach den für Erwachsene 
geltenden Vorschriften des allgemeinen Strafrechts geahndet und in 67,6 Prozent der 
Verfahren oder 4 775 Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht. Gegenüber dem Vor-
jahr (allg. Strafrecht: 30,4 Prozent; Jugendstrafrecht: 69,6 Prozent) fand etwas mehr 
Erwachsenenstrafrecht Anwendung (Strafverfolgungsstatistik Bayern 2022). 

Die Entscheidung, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung kommt, hat 
dabei maßgebliche Folgen. Im Jugendstrafrecht gibt es andere Sanktionen als im Er-
wachsenenstrafrecht. So gelten etwa die Strafrahmen des Erwachsenenstrafrechts im 
Jugendstrafrecht nicht. Nach Jugendstrafrecht ist für Mord keine lebenslange Freiheits-
strafe vorgesehen. Auch bei Totschlag, Raub und schwerem sexuellen Missbrauch von 
Kindern kann höchstens eine Jugendstrafe von zehn Jahren verhängt werden. Damit 
bleiben die Höchststrafen im Jugendstrafrecht bei schweren Verbrechen hinter denen 
des Erwachsenenstrafrechts zurück. Zudem müssen im Jugendstrafrecht besondere 
Voraussetzungen erfüllt sein, damit überhaupt eine Jugendstrafe verhängt werden 
kann. 

Die zurzeit herrschende Gesetzeslage und Rechtsprechung hat zu einem System ge-
führt, in dem das Justizsystem und die Rechtsprechung nicht mehr in der Lage sind, 
dem massiven Kriminalitätsanstieg unter angeblich „Heranwachsenden“ Einhalt zu ge-
bieten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Dieter Arnold, Martin Böhm u.a. und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 19/2034 

Generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts bei Straftätern ab 18 Jahren 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Rene Dierkes 
Mitberichterstatter: Martin Scharf 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 9. Sitzung am  
16. Mai 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU 

und AfD. Gegenstimmen? – Es liegen keine vor. Stimmenthaltungen? – Ebenso nicht. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, gebe ich bekannt, dass der Ausschuss für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration in seiner Sitzung vom 

20. Juni 2024 die Anträge auf Aufhebung der Immunität von zwei Mitgliedern des 

Landtages beraten und in beiden Fällen die Aufhebung der Immunität befürwortet hat. 

Eine Aussprache findet hierzu nicht statt. Ich lasse zunächst über die Beschlussemp-

fehlung des federführenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 

und Integration auf der Drucksache 19/2667 abstimmen.

Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. 

– Die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der GRÜNEN. Ge-

genstimmen! – Bei der AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Es liegen keine vor. Die 

Immunität ist aufgehoben.

Nun kommen wir zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des federführenden 

Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration auf Drucksa-

che 19/2668.
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Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.

(Unruhe)

– Das ist die zweite Aufhebung der Immunität. Darüber wird getrennt abgestimmt. Es 

handelt sich um die Drucksache 19/2668. Wer ist dafür? – BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER und CSU. Ich bitte, Gegenstimmen anzuzeigen. 

– AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Liegen nicht vor. Die Immunität ist in dieser 

Sache ebenfalls aufgehoben.

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Auf der Ehrentribüne möchte ich die Präsidentin 

des Bayerischen Obersten Rechnungshofes, Frau Piwernetz, begrüßen, die den Bera-

tungen zum Antrag des ORH auf Entlastung aufgrund des Beitrags zur Haushaltsrech-

nung 2022 für den Einzelplan 11 beiwohnt. – Ich freue mich, dass Sie hier sind, herz-

lich willkommen.

(Allgemeiner Beifall)
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Dieter Arnold, Martin Böhm, Christoph 
Maier und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/2034, 19/2570 

Generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts bei Straftätern ab 18 Jahren 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Abg. Rene Dierkes
Abg. Martin Stock
Abg. Toni Schuberl
Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Martin Scharf
Abg. Horst Arnold



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die 

Tagesordnungspunkte 18 und 19 auf:

Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Dieter Arnold, Martin Böhm u. a. und 

Fraktion (AfD)

Generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts bei Straftätern ab 18 Jahren 

(Drs. 19/2034)

und

Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Dieter Arnold, Martin Böhm u. a. und 

Fraktion (AfD)

Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre (Drs. 19/2037)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 

29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich an der Redezeit der 

stärksten Fraktion. – Als erster Redner hat der Kollege Dierkes von der AfD-Fraktion 

das Wort. Bitte schön.

(Beifall bei der AfD)

Rene Dierkes (AfD): Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir fordern 

mit unseren Anträgen zum einen die generelle Anwendung des Erwachsenenstraf-

rechts für Straftäter ab 18 Jahren sowie die grundsätzliche Absenkung der Strafmün-

digkeit von 14 auf 12 Jahre. Bevor jemand auf die Idee kommt, dies als extremistische 

Forderung abzutun: Justizminister Georg Eisenreich hat erst vor wenigen Jahren 

selbst gefordert, dass bei Heranwachsenden Erwachsenenstrafrecht wieder stärker 

beachtet werden soll. Das Problem hierbei ist: Wir als Politiker und die Regierung als 

Exekutive können Richtern keine Weisungen erteilen; denn es gilt zum Glück noch die 

richterliche Unabhängigkeit. Daher braucht es klare Änderungen im Gesetz.

Die Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende hat ein Schlupfloch ge-

schaffen, welches von Kriminellen für mildere Strafen ausgenutzt wird. Beispiel: Bei 
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einem Mord gibt es für Erwachsene lebenslange Freiheitsstrafe, bei Jugendlichen 

15 Jahre. Personen über 18 Jahre sind jedoch in vollem Besitz ihrer Staatsbürger-

schaftsrechte. Sie können an Wahlen teilnehmen und damit maßgeblich auf die Politik 

Einfluss nehmen.Daher müssen Sie auch dementsprechende Pflichten erfüllen und 

Konsequenzen tragen. Es muss nämlich konstatiert werden, dass das aktuelle System 

versagt hat. Nicht einmal 30 % der Heranwachsenden werden im Jahresschnitt nach 

Erwachsenenstrafrecht bestraft. Das liegt nicht etwa daran, dass die jungen Leute 

heutzutage später reif werden. Nein, das liegt daran, dass diese Personen entweder 

gute Strafverteidiger haben oder es von Zufällen abhängt, ob jemand als Erwachsener 

oder als Jugendlicher eingestuft wird.

Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre machen es nötig, die Sankt-

ionsmechanismen für Heranwachsende neu zu gestalten. Die Straftaten bei Jugendli-

chen und Heranwachsenden sind allein im Jahr 2023 um mehr als fünf Millionen im 

Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wir reden an dieser Stelle nicht nur von einem An-

stieg der Quantität, sondern auch der Qualität der Straftaten. Bei den Straftaten Mord, 

Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung gab es einen beträchtlichen Anstieg der 

Straftaten innerhalb dieser Alterskohorte. Meine Damen und Herren, wir müssen 

daher die §§ 1 und 105 des Jugendgerichtsgesetzes streichen, sodass Heranwach-

sende zwingend nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden müssen.

(Beifall bei der AfD)

Des Weiteren fordern wir, die Strafmündigkeit auf 12 Jahre herabzusetzen. Kinder 

unter 14 Jahren begehen immer mehr Gewalttaten, wie die Kriminalstatistik zeigt. Wir 

erleben seit dem Jahr 2018 eine bundesweite Steigerung von grob 48 %. Allein im 

Jahr 2023 haben sogar 24 Straftaten im Bereich Mord und Totschlag stattgefunden, 

die von Kindern unter 14 Jahren verübt wurden. Die Ursachen für den Anstieg der Kin-

derkriminalität sind vielfältig. Auf der einen Seite gibt es einen Anstieg wegen kultur-

fremder Migranten – das ist auch statistisch erwiesen – sowie auf der anderen Seite 

soziale und wirtschaftliche Probleme wie die Corona-Krise.
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Die jetzige Rechtslage ist jedoch lückenhaft. Man muss zwar einräumen, dass nach 

dem VIII. Sozialgesetzbuch derzeit abschließende Maßnahmen möglich sind, die auf 

Familien mit straffälligen Kindern einwirken sollen, wie etwa ambulante Hilfen zur Er-

ziehung, Erziehungsberatung und in schwerwiegenden Fällen freiheitsentziehende 

Maßnahmen wie die Unterbringung in einer therapeutischen Einrichtung. Man muss 

aber konstatieren, dass das Sozialgesetzbuch gerade im Bereich der mittleren Krimi-

nalität lückenhaft ist. Nicht jeder zwölfjährige Straftäter ist psychisch gestört oder lässt 

sich von Ratschlägen an die Eltern beeindrucken, vor allem wenn diese den Ratschlag 

nicht weitergeben. Das Jugendgerichtgesetz, das hingegen für Straftäter ab 14 Jahren 

anwendbar ist, bietet eine ganze Palette an Maßnahmen, die nicht nur der Sanktion 

der jungen Delinquenten dienen, sondern auch dem Erziehungsgedanken gerecht 

werden, um die Jugendlichen wieder auf die rechte Bahn zurückzuführen. So gibt es 

Erziehungsmaßregeln wie Verwarnungen, Auflagen, die Erziehungsbeistandschaft, 

Zuchtmittel wie Geldbußen und schließlich die Jugendstrafe. Daher muss die Straf-

mündigkeit herabgesetzt werden, damit das Jugendgerichtsgesetz an dieser Stelle 

einschlägig ist und auf den jungen Straftäter eingewirkt werden kann – auch aus prä-

ventiver Sicht.

Ich möchte jüngste Beispiele der Kinderkriminalität erwähnen, die es in den Fokus der 

Medien geschafft haben. Im Jahr 2023 wurde in NRW die Schülerin Luise von zwei 

Mitschülern im Alter von 12 und 13 Jahren erstochen. Die Kleinstadt Ahaus wird von 

einer Gruppe Jugendkrimineller bedroht. Der Anführer ist 12 Jahre alt. Laut Berichten 

des "FOCUS" würden Angst und Schrecken verbreitet. Im Juli 2019 vergewaltigten 

drei 14-jährige und zwei 12-jährige bulgarische Staatsangehörige eine junge Frau in 

Mülheim an der Ruhr. Im Juli 2022 wurde die Leiche der 15-jährigen Schülerin Anasta-

sia hinter einem Supermarkt in Salzgitter gefunden. Die Täter waren ein 14-Jähriger 

und sein 13-jähriger Freund. Wir müssen dieser alarmierenden Entwicklung entgegen-

steuern und die Justiz handlungsfähig machen.

(Beifall bei der AfD)
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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Als nächstem Redner erteile ich dem Kol-

legen Martin Stock von der CSU-Fraktion das Wort. Bitte schön.

Martin Stock (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, verehrte Gäste! Herr Dierkes, zumindest sage ich nicht, dass Ihre Forderung ext-

remistisch ist. Ich sage aber, sie ist unsinnig und falsch. Die Zahlen, die uns die Poli-

zeiliche Kriminalitätsstatistik für das zurückliegende Jahr 2023 präsentiert hat, sind 

ohne Zweifel alarmierend. Sie sollten uns allen Anlass zur Sorge geben. Deutschland-

weit gab es einen allgemeinen Anstieg der Straftaten um 5,5 %. Insbesondere die Zu-

nahme der Gewaltdelikte fällt dabei ins Auge. Eine deutschlandweite Steigerung um 

8,6 % ist ein deutliches Alarmsignal. Auch die Zunahme der Gewaltdelikte um 4,7 % 

bei uns in Bayern, im nach wie vor sichersten Bundesland, zeigt auf, dass ein konkre-

ter Handlungsbedarf auf allen politischen Ebenen durchaus besteht.

Einen besonders sensiblen Bereich stellt das Jugendstrafrecht dar. In dem Bereich 

sind die Gewaltdelikte um erschreckende 13,7 % im Vergleich zum Vorjahr angestie-

gen. Von der Seite der Ermittler der Justiz ist zu hören, dass zudem nicht nur die reine 

Quantität, sondern auch die Qualität der Gewaltdelikte zugenommen hat. Es folgt fast 

schon einem eingefahrenen politischen Mechanismus, dass nun – das zeigen die heu-

tigen Anträge – reflexartig nach vermeintlich einfachen Lösungen gerufen wird, die 

pauschal lauten: Alle Heranwachsenden sollen dem Erwachsenenstrafrecht unterzo-

gen werden. Oder: Das Strafmündigkeitsalter soll von heute auf morgen von 14 auf 

12 Jahre herabgesetzt werden. Und dann? Ist dann alles gut? – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, mitnichten. Ganz so einfach sollten und dürfen wir es uns nicht machen. 

Was wir brauchen, ist ein wehrhafter Rechtsstaat, der klare Kante zeigt und klare Si-

gnale aussendet, sowohl an die Täter als auch an die Opfer. Was wir aber nicht brau-

chen, sind unausgewogene Galerieanträge, die nicht das Problem angehen, sondern 

nur auf schnelle Effekthascherei aus sind.

Es sind ohne Zweifel furchtbare Straftaten, die zuletzt von Kindern unter 14 Jahren be-

gangen wurden. Jede dieser Taten ist eine zu viel. Wir können und dürfen auch nicht 
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darüber hinwegsehen, dass wir bei der Gewaltkriminalität von Kindern in Bayern zwei-

stellige Zuwachsraten von knapp 30 % im Vergleich zum Jahr 2019 und um 17 % im 

Vergleich zum Jahr 2022 haben. Deshalb ist es dringend notwendig, eine Debatte 

über die Strafmündigkeit zu führen, aber bitte nicht reflexhaft und mit Schaum vor dem 

Mund, sondern mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und auf Basis von Fakten.

Am Ende sind und bleiben es junge Menschen, über die wir reden und die einen we-

sentlichen Teil ihres Lebens noch vor sich haben. Die Altersgrenze von 14 Jahren, die 

schon lange im Gesetz steht, beruht auf langjährigen praktischen Erfahrungen. Sind 

diese nun im Jahr 2024 überholt? In Wunsiedel war der Täter 11 Jahre alt, in Freuden-

berg waren die Täterinnen 12 und 13 Jahre – um nur zwei der schlimmsten Verbre-

chen von Kindern in der letzten Zeit aufzugreifen.

Was heißt das jetzt? Sollten wir das Strafmündigkeitsalter, wie mit dem Antrag gefor-

dert, auf 12 Jahre herabsetzen? Warum sollten wir es dann nicht gleich auf 13 Jahre 

oder auf 10 Jahre herabsetzen? – Zwar ist es vor lauter Wut, Schrecken und Unver-

ständnis über derlei geradezu unfassbare Taten nachvollziehbar und verständlich, 

dass gerne Forderungen zur Anhebung von angeblich zu laschen Strafrahmen oder 

zur Absenkung von Altersgrenzen erhoben werden, dennoch dürfen wir die Faktenla-

ge nicht vergessen. Wir dürfen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. Entwick-

lungspsychologische Erkenntnisse, aus denen sich ergibt, dass die geistige Reife un-

serer Kinder heutzutage früher einsetzt als in der Vergangenheit, liegen bisher 

dezidiert nicht vor. Allein der Vergleich mit der Handhabung der Strafmündigkeitsgren-

zen im europäischen Ausland ist auch nicht aufschlussreich. Dort liegt die Schwelle in 

den allermeisten Ländern ebenfalls bei 14 bzw. 15 Jahren. Nur in wenigen Ausnah-

men liegt sie bei 10 oder 12 Jahren.

In einem ersten Schritt benötigen wir vielmehr dringend zunächst eine Studie zur al-

tersbezogenen Entwicklung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit von Kindern und 

zu den Ursachen der gestiegenen Jugendkriminalität. Bisher liegen uns nur Vermutun-

gen vor. Sind das Auswirkungen der Corona-Pandemie? Sind das Auswirkungen der 
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sozialen Medien? Sind das Gewalterfahrungen im sozialen Nahbereich? Es bedarf an 

dieser Stelle eines fundierten Bildes. Aufgrund der bundesweiten Bedeutung ist diese 

Studie durch den Bundesjustizminister in Auftrag zu geben. Entsprechende Forderun-

gen sind bereits von Bayern auf den Weg gebracht worden. Erst wenn diese Studie 

mit neuen Erkenntnissen vorliegt, kann und muss eine valide Neubewertung erfolgen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das heißt aber nicht, dass es aktuell keine rechtliche 

Handhabe für derlei schrecklichen Fälle von besonders schwerer Kinderkriminalität 

gäbe. Diesen Eindruck erweckt der Antrag. Unsere Jugendämter besitzen einen In-

strumentenkasten mit zahlreichen Möglichkeiten für passgenaue Maßnahmen von In-

terventionen bis hin zum schärfsten Schwert der Unterbringung in eine geschlossene 

Jugendhilfeeinrichtung. Ich bin unserem Kollegen und Herrn Minister a. D. Prof. Win-

fried Bausback sehr dankbar, dass er bereits flankierend ein sogenanntes Verantwor-

tungsverfahren diskutiert und abgestimmt hat. Unter Einbeziehung von Tätern, Opfern, 

Erziehungsberechtigten, Jugendgerichten und Jugendstaatsanwaltschaft wird eine 

Aufarbeitung der Tat ermöglicht und erzieherisch in besonderem Maße auf den straf-

unmündigen Täter eingewirkt.Zudem senden wir mit diesem Verantwortungsverfahren 

ein klares Signal, nämlich die gerade psychologisch und zur Bewältigung des Gesche-

hens oftmals immens wichtige Aufarbeitung und Aufklärung der Tat, die bislang bei 

Strafunmündigkeit stets zu kurz gekommen ist. Daneben muss gerade bei Kindern ein 

weiteres wichtiges Ziel im Vordergrund stehen: Ein einmaliger Täter in jungen Jahren 

darf nicht zum Justizstammgast in späteren Jahren werden.

Damit komme ich zu dem zweiten Antrag, mit dem eine generelle Anwendung des Er-

wachsenenstrafrechts bei Straftätern ab 18 Jahren gefordert wird. Hierzu ist anzumer-

ken, dass die aktuelle Rechtslage mit § 105 JGG bereits klarstellt, dass auf Heran-

wachsende grundsätzlich das allgemeine Strafrecht anzuwenden ist. Ob 

Ausnahmetatbestände, wie eine Reifeverzögerung des Täters oder die Beurteilung 

der Tat als typische Jugendverfehlung, die ausnahmsweise Anwendung von Jugend-
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strafrecht rechtfertigen, liegt in der unabhängigen und einzelfallbezogenen Beurteilung 

unserer Gerichte. Dort ist sie auch gut aufgehoben, da sich natürlich, gedeckt von 

allen Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie, Jugendliche und teilweise auch He-

ranwachsende mit 18 oder 19 Jahren in ihrer Entscheidungsfindung, Handlungspla-

nung und Handlungsdurchführung mithin deutlich von Erwachsenen unterscheiden.

Die dem Antrag innewohnende Annahme, dass die Gerichte immer öfter das vermeint-

lich viel zu milde Jugendstrafrecht verhängen würden, ist zudem in mehrfacher Hin-

sicht falsch. Zum einen bestätigt sich mit Blick auf die Zahlen der vergangenen Jahre 

an bayerischen Jugendgerichten der Trend, dass die Anwendung von Jugendstraf-

recht auf Heranwachsende rückläufig ist. Zum anderen erscheint es auch problema-

tisch, die Anwendung des Erwachsenenstrafrechts per se als "schwerer" oder "härter" 

zu charakterisieren. Ohne Zweifel und mit Recht steht beim Jugendstrafrecht der Er-

ziehungsgedanke stark im Vordergrund. Ein aus Erziehungsgründen verhängter Ju-

gendarrest, der künftig gerne etwas länger als die aktuell geregelten vier Wochen dau-

ern darf, kann von einem jungen Täter als deutlich gravierender empfunden werden 

als eine nach dem Erwachsenenstrafrecht zu verhängende Geldstrafe.

Übrigens ist es mehr als zweifelhaft, dass gerade bei Heranwachsenden mit einer Rei-

feverzögerung die Drohung in Form der Höhe und Schwere der Strafe überhaupt eine 

erhöhte Abschreckungswirkung entfalten kann, handeln diese doch aufgrund ihres Al-

ters und ihrer Entwicklung zumeist unüberlegt, impulsiv und situativ anlassbezogen, 

ohne Ansehung etwaiger Konsequenzen.

Kurzum: Anders als im konkreten Antrag erscheint unseres Erachtens vielmehr eine 

gesetzgeberische Klarstellung in Form einer Betonung des Vorrangs des Erwachse-

nenstrafrechts angebracht. Die Möglichkeit der Gerichte, in richterlicher Unabhängig-

keit im konkreten Einzelfall nach Jugendstrafrecht zu sanktionieren, sollte aber nicht 

eingeschränkt werden. Daher lehnen wir beide Anträge ab.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Mir liegt noch eine Meldung zu einer Zwi-

schenbemerkung von Herrn Abgeordneten Dierkes von der AfD-Fraktion vor. Bitte 

schön.

Rene Dierkes (AfD): Sehr geehrter Herr Kollege Stock, erlauben Sie mir zunächst 

einen Hinweis: In anderen europäischen Staaten wurde die Strafmündigkeitsgrenze 

deutlich abgesenkt. Sie liegt zum Beispiel in der Schweiz bei 10 Jahren, in den Nie-

derlanden bei 12 Jahren. Vorhin haben Sie moniert, dass es noch keine ausreichen-

den Studien gäbe. Das wurde auch im Ausschuss moniert. Zunächst möchte ich Sie 

fragen: Warum haben Sie keinen entsprechenden Änderungsantrag gestellt, wenn Sie 

das für notwendig halten?

Meine zweite Frage: Sie haben gesagt, dass Heranwachsende stets nach Erwachse-

nenstrafrecht bestraft würden. Wie schließen Sie aber aus, dass ein Mehrfachtäter 

nicht einfach ein Schauspiel durchzieht, um in den Genuss des Jugendstrafrechts zu 

kommen? Letztendlich kann doch niemand hinter die Fassade schauen. Die Anzahl 

der Straftaten und auch deren Qualität haben erheblich zugenommen. Das haben Sie 

selber festgestellt.

(Beifall bei der AfD)

Martin Stock (CSU): Herr Dierkes, nachdem ich selbst Richter bin, kann ich Ihnen aus 

meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Richter Möglichkeiten haben zu erkennen, 

ob jemand ein Schauspieler ist oder nicht.

Zu Ihrer weiteren Frage stelle ich fest: Sie greifen hier beliebig zwei Beispiele einer 

Vielzahl europäischer Staaten heraus, in denen die Strafbarkeitsgrenze bei 10 oder 

12 Jahren liegt. In der Mehrzahl der Staaten liegt sie, wie bei uns, bei 14 oder sogar 

bei 15 Jahren. Dieser Vergleich ist so also auch nicht korrekt. Ich bleibe dabei. Die An-

träge sind so nicht zielführend und deswegen abzulehnen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Protokollauszug
26. Plenum, 17.07.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 8

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5106
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5315
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5367


Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Als nächstem Redner erteile ich Herrn Kol-

legen Toni Schuberl vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. Bitte schön.

Toni Schuberl (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gibt es die 

Notwendigkeit, die Strafmündigkeitsgrenze bei Jugendlichen von 14 auf 12 Jahre zu 

senken? – Sehen wir uns die Fakten an; einige Zahlen wurden schon genannt. Im 

Jahr 2019 hatten wir bei der Anzahl der verdächtigen Jugendlichen den niedrigsten 

Stand seit 30 Jahren. Es waren damals 390.000 Fälle. Dann hatten wir bis zum 

Jahr 2023 einen relativ starken Anstieg auf 480.000 Fälle. Dieser starke Anstieg darf 

uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir die Zahlen im Gesamtzusammen-

hang sehen müssen; denn die Zahl von 480.000 liegt immer noch deutlich unter dem 

Durchschnitt der letzten Jahrzehnte. Wir liegen weit unter dem Höchststand des Jah-

res 1999 mit 700.000 Verdächtigen. Soweit die offizielle Kriminalitätsstatistik. Diese 

zeigt nur die Verdachtsfälle.

Kommen wir zu den Verurteilungen. Im Jahr 2011 gab es 51.300 Jugendliche zwi-

schen 14 und 17 Jahren, die verurteilt worden sind. Im Jahr 2020 waren es nur noch 

20.500. Das ist nicht einmal mehr die Hälfte. Kommen wir zu der Zahl der Personen, 

die im Jugendstrafvollzug einsitzen. Im Jahr 2014 waren es 5.000 Personen, im 

Jahr 2023 waren es nur noch 2.700 Personen. Auch das ist fast eine Halbierung. 

Diese Tendenz wird durch die Versicherungsstatistiken bestätigt. Dort findet sich zum 

Beispiel die Zahl, wie viele Raufunfälle es bei Schülerinnen und Schülern auf dem 

Schulhof gibt. Diese Zahl ist seit den 1990er-Jahren stetig zurückgegangen. Die Krimi-

nalität auf dem Schulhof sinkt also seit den 1990er-Jahren stetig.

Ende 2023 gab es eine Studie zum Dunkelfeld der Jugendkriminalität, die vom Krimi-

nologischen Forschungsinstitut Niedersachsen durchgeführt wurde. Das Ergebnis: 

Gerade die schweren Straftaten sind im Vergleich zu 2019 eher zurückgegangen. In 

dieser Studie wurde nicht nur das Hellfeld, sondern auch das Dunkelfeld beleuchtet. 

Nach dem Ergebnis dieser Studie ist das Hellfeld größer geworden. Es wurde häufiger 

angezeigt und ermittelt. Das Dunkelfeld ist dadurch kleiner geworden. So sagt es 
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diese Studie. Ich sage das nur zur Einordnung. Das soll nicht bedeuten, dass ich be-

haupten würde, es gäbe kein Problem. Ich möchte nur, dass die Untergangsszenarien, 

die hier von ganz rechts aufgezeigt werden, in die tatsächliche Faktenlage eingeord-

net werden.

Ich möchte noch etwas klarstellen, was ein Kollege vorhin angesprochen hat: Was 

passiert eigentlich mit gefährlichen Jugendlichen, die nicht in Haft kommen, weil sie für 

das Strafrecht noch zu jung sind? Meine Kollegin Gülseren Demirel hat acht Jahre in 

der Jugendgerichtshilfe am Jugendgericht in München gearbeitet. Sie hat mir aus der 

Praxis geschildert, was dort passiert. Dort werden altersgerechte Maßnahmen ver-

hängt. Das Jugendamt kann eingreifen und Maßnahmen anordnen. Außerdem gibt es 

den Täter-Opfer-Ausgleich, diverse Therapiemaßnahmen und sozialpädagogische 

Maßnahmen. Im schlimmsten Fall kann mit richterlicher Unterstützung eine zwangs-

weise Unterbringung in der Erziehungsanstalt oder in einer psychiatrischen Einrich-

tung angeordnet werden. Klar ist: Keiner wird konsequenzlos fortgeschickt, nur weil er 

jünger als 14 Jahre ist.

Wir lassen unsere Kinder nicht allein. Delinquentes Verhalten, gerade von Kindern, 

lässt auf Probleme im Leben des Kindes schließen. Mit diesen Problemen dürfen wir 

die Kinder nicht alleinelassen. Die Kinder- und Familienpolitik ist ein Schwerpunkt un-

serer Fraktion und der Bundesregierung. Die Unterstützung von Kindern, Jugendli-

chen und Familien ist noch nie so stark angewachsen wie in den letzten drei Jahren. 

Wir brauchen eine bessere Finanzierung von Jugendarbeit und Streetworkern. Außer-

dem brauchen wir eine Kindergrundsicherung, um die Kinderarmut zu bekämpfen.

Straffällige Kinder gehören nicht einfach weggesperrt. Wir brauchen hier eher mehr 

Prävention. Stecken wir unsere Kinder nicht ins Gefängnis, sondern lassen Sie uns 

die Erfolgsstory der letzten 30 Jahre fortschreiben!

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Schuberl. 

– Der nächste Redner ist Herr Kollege Martin Scharf von der Fraktion der FREI-

EN WÄHLER.

Martin Scharf (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kol-

leginnen und Kollegen, wertes Publikum auf der Tribüne! Heute stehen zwei Anträge 

zur Debatte, die weitreichende Auswirkungen auf unser Strafrecht und den Umgang 

mit Straftätern haben könnten.Sie werden sie aber nicht haben.

Zum ersten Antrag betreffend "Generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts bei 

Straftätern ab 18 Jahren": Der gesetzliche Regelfall, wie er in § 105 Absatz 1 JGG 

festgelegt ist, sieht bereits die Anwendung des Erwachsenenstrafrechts für Heran-

wachsende vor. Diese Regelung bietet die notwendige Flexibilität, um auf die geistige 

und sittliche Reife des Einzelfalls einzugehen. Die Entwicklungspsychologie zeigt 

deutliche Unterschiede zwischen Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen. 

Die aktuelle gesetzliche Regelung trägt dem Rechnung, indem sie individuell auf die 

jeweiligen Umstände eingeht.

Die beweglichen Reaktionsmittel des Jugendstrafrechts bieten im Gegensatz zu den 

starren Formen des Erwachsenenstrafrechts die Möglichkeit, angemessene Sanktio-

nen zu verhängen. Auch der Trend, den Herr Kollege Stock angesprochen hat, dass 

vermehrt Erwachsenenstrafrecht angewandt wird, zeigt mir, dass bereits eine sorgfälti-

ge Prüfung im Einzelfall stattfindet und dass Erwachsenenstrafrecht vermehrt zur An-

wendung kommt, wenn es angemessen ist. Nach generalpräventiven Gesichtspunkten 

ist keine andere Wertung geboten. Die Sanktionen des Jugendstrafrechts verfolgen 

den Erziehungsgedanken, während das Erwachsenenstrafrecht auf Spezial- und Ge-

neralprävention abzielt. Die konsequente Umsetzung des Erziehungsgedankens führt 

bei Jugendlichen und Heranwachsenden zu einer besseren Resozialisierung.

Daher empfehle ich, diesen Antrag abzulehnen.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie des Abgeordneten Prof. Dr. Winfried 

Bausback (CSU))

Nun komme ich zum zweiten Antrag betreffend "Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 

12 Jahre". Es ist verständlich, dass furchtbare Straftaten durch junge Täter eine De-

batte über die Strafmündigkeit auslösen und auch erfordern. Die Altersgrenze von 

14 Jahren, wie sie momentan besteht, basiert auf langjähriger positiver Erfahrung. 

Derzeit fehlen empirische Daten, um eine fundierte Neubewertung des Strafmündig-

keitsalters vorzunehmen. Daher ist eine Studie zur altersbezogenen Entwicklung der 

Einsicht und Steuerungsfähigkeit dringend erforderlich. Diese Studie muss auf Bun-

desebene durchgeführt werden, um festzustellen, ob die geistige Reife bei Kindern 

heutzutage tatsächlich früher einsetzt.

Ohne ausreichende empirische Daten ist eine pauschale Herabsetzung willkürlich und 

nicht zielführend. Es ist wichtig, Entscheidungen auf einer fundierten Basis zu treffen. 

Bevor man entscheidet, sollte man die Fakten kennen. Man sollte nicht, wie die AfD es 

will, das Pferd von hinten aufzäumen. Darüber hinaus – Herr Kollege Stock hat es 

auch angesprochen – bietet das Familien-, Kinder- und Jugendhilferecht bereits jetzt 

vielfältige Hilfs- und Eingriffsmöglichkeiten.

Daher empfehle ich, auch diesen Antrag abzulehnen.

Abschließend will ich noch einmal sagen, es ist jetzt notwendig, dass der Bund han-

delt und entsprechende Studien in Auftrag gibt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie des Abgeordneten Prof. Dr. Winfried 

Bausback (CSU))

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Scharf. – 

Für die SPD-Fraktion hat nun Herr Kollege Horst Arnold das Wort.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die beiden 

Anträge zeugen von Reaktionen, die reflexartig in der Politik und auch in dieser Politik 
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verlangen, dass, wenn etwas Gravierendes passiert, gehandelt werden muss. Man-

gels weiterer Phantasie oder Auseinandersetzung mit den wirklichen Ursachen will 

man dann sanktionieren, einsperren und wegsperren. Das eigentliche Problem ist 

aber, dass jede Straftat eine zu viel ist, egal, von welchem Menschen. Die Straftat 

zeigt, dass Menschen Normen verletzten, die wir als solche gesetzt haben. Der Straf-

zweck ist nicht nur Sühne, sondern auch Zurückführen in das straffreie Leben. Das ist 

ein sehr wichtiger Punkt. Hier kann ich nicht alle über einen Kamm scheren und 

sagen, das spielt jetzt alles keine Rolle, dir glaube ich sowieso nichts, du bist ein guter 

Schauspieler und erhältst überhaupt keine Bewährung, sondern ich muss natürlich 

immer in den Einzelfall einsteigen.

So ist es auch bei den Heranwachsenden. Entscheidend dafür, ob man diese als Er-

wachsene behandelt oder nicht, ist der Einzelfall. Es macht einen Unterschied, ob ich 

jemanden, der gerade 18 Jahre alt geworden ist und aufgrund blödsinnigen Übermuts 

Hakenkreuzschmierereien in der Stadt an die Wand bringt, verurteile und versuche, 

ihn durch Erziehungsmittel des Jugendstrafrechts auf den richtigen Weg zu bringen, 

oder ob es sich dabei um einen 22-Jährigen handelt, der hier tatsächlich die Härte des 

Gesetzes zu spüren bekommen muss. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier unter-

scheiden und uns nicht von allgemeinen Horrorerwägungen nasführen lassen; denn 

Sie sind bei den wenigsten Strafverfahren dabei, und wenn, dann als Angeklagte und 

potenzielle Verurteilte.

(Heiterkeit der Abgeordneten Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER))

Dann werden Sie sehen, wie wichtig es ist, ob ein Gericht bei einem 20-Jährigen nach 

Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht urteilt. Sie werden es selbst 

sehen.

Insofern ist aus meiner Sicht keine Änderung notwendig. Was die Herabsetzung der 

Strafmündigkeit betrifft, ist festzustellen: Jede Straftat ist eine zu viel. Wir Sozialdemo-
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kraten vertreten die Ansicht, eine gute Sozialpolitik ist das beste Instrument, um Straf-

taten zu verhindern.

(Beifall bei der SPD)

Sind dies Personen unter 14 Jahren, kann möglicherweise eine schädliche Neigung 

angelegt worden sein. Dann gibt es bereits, wie die Vorredner alle erwähnt haben, hin-

reichende Mittel und auch Zwangsmittel von Jugendämtern und Jugendgerichten bzw. 

Gerichten, die eine Unterbringung anordnen können. Das Problem ist aber auch, dass 

unsere Behörden in diesem Bereich sehr überlastet sind, weil einerseits Fachpersonal 

fehlt und auf der anderen Seite viel zu viel Arbeit vorhanden ist. An diesem Punkt 

müssen wir arbeiten, gerade in diesem Bereich.

Es geht nicht um eine Bagatellisierung gravierender Straftaten, sondern um eine ehrli-

che Aufarbeitung für die Gesellschaft, damit solche Straftaten nicht mehr passieren. 

Dass es verwerflich ist, wenn ein zehnjähriger Mensch einen anderen Menschen um-

bringt, ist klar. Das darf sich nicht wiederholen. In diesem Zusammenhang ist es am 

besten, die Schuldeinsicht und Reue mit Methoden zu fördern, die einem Kind ange-

messen sind. Wenn Sie glauben, diese Angemessenheit durch eine mathematische 

Herabsetzung des Alters herstellen zu können, haben Sie sich geschnitten; denn die 

altersgemäße Entwicklung fällt bei jedem unterschiedlich aus. Auch wenn manche von 

Ihnen jung sind, kommen Sie doch im Kleid von vor 80 oder 90 Jahren daher. Das er-

kennen wir. Deswegen wollen wir auch nichts ändern.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Arnold. – 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir 

kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die Anträge wieder getrennt.

Wir beginnen mit der Abstimmung über den Antrag der AfD-Fraktion auf Drucksa-

che 19/2034 betreffend "Generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts bei Straf-
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tätern ab 18 Jahren". Der federführende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-

mentsfragen und Integration empfiehlt den Antrag zu Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf Drucksache 19/2034 zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstim-

men! – Das sind alle anderen Fraktionen. Stimmenthaltungen? – Keine. Der Antrag ist 

abgelehnt.

Nun kommen wir zur Abstimmung über den Antrag der AfD-Fraktion auf Drucksa-

che 19/2037 betreffend "Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre". Der feder-

führende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration emp-

fiehlt auch diesen Antrag zu Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag auf der Drucksache 19/2037 zustim-

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Gegen-

stimmen! – Das sind alle anderen Fraktionen. Enthaltungen? – Keine. Der Antrag ist 

abgelehnt.

Protokollauszug
26. Plenum, 17.07.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 15
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